
Übersicht Wahlpflichtbereich und Wahlbereich im Rahmen der Realschullaufbahn:  

Welche Entscheidungen müssen wann getroffen werden? 

Ende Klasse 5 Französisch Soll mein Kind in Klasse 6 das Wahlpflichtfach „Französisch“ besuchen? 

Dies wird vorausgesetzt, um ab Klasse 7 „Französisch“ als Wahlpflichtfach (Hauptfach) besuchen zu 

können. Ende Klasse 6 kann diese Entscheidung nochmals überdacht und neu getroffen werden. 

Wahlpflichtfach Soll mein Kind ab Klasse 6 „Französisch“, „AES“ (Alltag, Ernährung und Soziales) oder „Technik“ 

besuchen? 

Diese Entscheidung kann bis zum Schulabschluss nur einmal getroffen und nicht mehr geändert 

werden. Nähere Informationen erhalten sie im Rahmen eines Elternabends. 

Musik Soll mein Kind ab Klasse 6 die „Bläserklasse“ oder den regulären Musikunterricht besuchen? 

Nähere Informationen erhalten sie im Rahmen eines Elternabends. 

Niveaustufe Soll mein Kind ab Klasse den Unterricht auf G- oder M-Niveau besuchen? 

Das G-Niveau endet nach Klasse 9 mit dem Hauptschulabschluss, das M-Niveau führt nach Klasse 

10 zum Realschulabschluss. Diese Entscheidung kann nach jedem Schuljahr neu getroffen werden, 

ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen im Hinblick auf Noten gekoppelt (Rücksprache mit der 

Klassenlehrkraft). 

Ende Klasse 7 Informatik Soll mein Kind ab Klasse 8 das Wahlfach „Informatik“ besuchen? 

Der „Aufbaukurs Informatik“ wird in Klasse 7 für alle verpflichtend unterrichtet. Das „Wahlfach 

Informatik“ beginnt für SchülerInnen, die dieses Fach freiwillig belegen, in Klasse 8 und ist 

grundsätzlich bis zum Ende der Klasse 10 zu besuchen, soweit nicht in besonders begründeten 

Einzelfällen zum Ende des ersten oder zweiten Schulhalbjahrs der Klasse 8 eine Abwahl erfolgt. 

 


